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Nach den wohlverdienten zwei- bis vierwöchenllichen Ferien treten nun die ordentlichen
Schülerinnen für ein Jahr in den praktischen Spitaldienst über, und zwar stehen uns neben
den bisherigen bewährten Ansbildnngsstätten, den Kantonsspitälern von Aaran, St. Gallen
und Münsterlingen und dem Jnselspial und Fraucnspital Bern zwei neue, die Bezirksspitäler
von Viel und Langenthal, zur Verfügung. Die Zöglinge treten in die Reihen des dortigen
Pflegepersonals über und arbeiten nach den Weisungen der betreffenden Spitallcituugeu.
Dieses System hat sich bis jetzt gut bewährt und es freut uns, konstatieren zu dürfen, daß
die Leistungen der Rot-Kreuzlerinnen befriedigt haben, so daß von Seite der Spitalleitungcn
bis jetzt keine einzige Klage, dagegen manche anerkennende Bemerkungen eingelaufen sind. Die
von uns ausgesandten Pflegerinnen haben sich bemüht, ihre Pflichten ernst zu nehmen, sie

wollen dem Roten Kreuz Ehre machen und werden das hoffentlich auch in Zukunft thun.
Am 15. Oktober wird im Lindeuhofspital der V. Kurs mit fünf ordentlichen und zwei

externen Schülerinnen seinen Anfang nehmen und bald darauf wird der II. Kurs seine Aus
bildungszeit vollendet haben und die Diplome als fertige Rot-Krcuz-Pflcgerinnen in Empfang
nehmen können.

So bietet denn die Rot^Kreuz-Pflegerinnenschule Bern im ganzen ein erfreuliches Bild
der Prosperität dar, und wenn anch noch dies und jenes Detail verbesserungsbedürftig ist
oder ausgebaut werden sollte, so ist doch kein Anlaß vorhanden, an den Grundlagen, die

sich bis jetzt als zweckmäßig bewährt haben, große Änderungen vorzunehmen.
Wir hoffen, daß mehr und mehr unsere Schule dem Roten Kreuz zur Ehre gereiche

und zur Hebung der Krankenpflege in unserm Lande beitrage. Allen denen aber, die in oft
mühsamer und uneigennütziger Arbeit an diesem Ziele mitarbeiten, dem Schulkomitcc, der

Vorsteherin und dem Lehrpersonal, sei hier der wärmste Dank ausgesprochen.

Den Vereinsvorständen wird das folgende Verzeichnis zum Studium empfohlen. Es
enthält die Ortschaften, in denen „Das Rote Kreuz" in wenigstens drei Exemplaren abonniert
ist. Denket daran bei der bevorstehenden Abonnementserneucrung!

Das Uereinsorgan.
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